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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Donnerstag, den 12'Febr. i8c>i. Viertes

Gesetzgebender Rath, 21. Jan.
Fortjetzung.

(Beschluß der Botschaft des obersten Gerichtshofs, bc-

treffend : dringende Vorstellungen zur Verbesserung
der Criminal - Iustizpflege.

' Wir begnügen uns B- G., durch einfache Darstel-
lung dieses Falls, Euch die Nothwendigkeit besserer An,
stalten in unserer Criminal - Zustizpflcge gezeigt zu haben,
und fügen nur noch die Bemerkung bey, daß Handlun.
gen, die in jedem policirten Staate als Hauptverbccchen
angesehen, und als solche bestraft werden, in unserm
Benalcodex keineswegs als solche vorkommen, und also

bey solch ereignendem Fall, als bloße Vergehen müssen

geahndet werden.
B- Gestzgeber Von Eurer Weisheit und Eurer Sorge

für das allgemeine Beste, erwartet der Ob. Gerichts-
bofmit Zuversicht, daß Ihr den äusserst wichtigen, auf
die Moralität des Volks so einflußreichen Gegenstand,
einer besseren Organiiatwn der Criminal - Iustizpflege
«nd der dem Nichter zur Norm dienenden Gesetze, in
schleunige und ernstliche Berachung ziehen werdet.

Die Conslitulionscommißicn erstattet folgenden Be>

richt, der für ; Tage aus den Canzlcytisch gelegt wird :

B. Gesetzgeber! Der Marchcse Philip Cusani vdn

Nayland, hatte schon mehrere Jahre vor unserer Re-

volution den Herzenswunsch, dereinst den Name» eines

Schweizers zu führen. Schon vor sechs Jahren verlegte
<r daher seinen Wohnstz nach Lauis. — Seine Geburt,
Irin Reichthum, und noch mehr als alles dieß, sein

edles- wackeres Betragen, erwarb ihm die allgemeine
Freundschaft und das herzlichste Zutrauen von ganz
Lauis. Er ward Gemahl einer Tocbter, deren Geschlecht
stch unter die ersten von Lauiö zählte. — Ein halbes
Jahr vor der Revolution stand er als Hauptmann an

luartal. Den 2; Pluviôse IX.

der Spitze der Lauiscr Frcywilligcn, deren.Bestim-
mung war, die Ruhe des Vaterlandes von Aussen und

von Innen gegen jenen Feind mannhaft zu vertheidigen.
Zu gleicher Zeit erhielt er von dem Ennetbirgischen
Syndikat die wohlverdiente Erlaubniß, sich bey den lob'
lichen regierenden Cantonen »m das sogenannte Vici-
»at, d. i., Landsbürgcrrcchl, geziemcndst zu bewerben.

Philipp Cusani beeilte sich dann auch wirklich für
dieses Vicinatrecht, die crfodcrlichen Ortssiimme» zu

sammeln. — Uri und Schwytz, diese »ächsigelegcnen

Cantone, hatte» wirklich unterm 24. Nov. >797, ihm
seine Bitte gewährt; als die Unruhen, die jeder Ne-
volution voran zu gehen und sie zu begleiten pflegen,

heran zu drohen und bald mit Gewitterskraft herein

zu stürzen begannen, und alle seine Weitersbewerbung

um das helvetische Bürgerrecht vereitelten.

Während der ganze» Zeit, unsrer mit so vielen Miß-
Leschlken abwechselnden Slaatsumwälzung, blieb Cusani

seinen Wünschen, ein Schweizer zu werden, getreu;
das ist, er erfüllte gewissenhaft die Pflichten, und trug
männlich die Last-.'» eines Staatsbürgers, kaufte zum

Unterpfand seiner Anhänglichkeit an Helvetien, um tau-
send Louisd'or liegende Güter, und steht im Begriff
deren noch mehrere zu kaufen.

Dieser Mann nun ersucht Sie um die Gnade, ihm
das nicht zu versagen, was ihm die alte Obrigkeit ZU

bewilligen im B griffe war — wenn höhere Macht sie

nicht daran gehindert hätte — das helvetische Bür»
gcrrecht.

Ihre Constitutionscommlßion nimt keinen Anstand,

Ihnen die Gewährung dieser Bitte anzurathen, und

hat die Ehre, Ihnen folgenden Dekrecsvorschlag vor.

zulegen:
Dekretsvorschlag.

Der gesczgebcnde Rath — Auf die Bittschrift deS
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B. Philipp Cusani von Maylaud der um Erthcilung
deS helvetischen Bürgerrechts anhält, unv nach Anhö-

rung seiner Constitulioiiscomnnßion;

In Erwägung, daß des Bittstellers Verdienste um
die Schweiz, schon das leztc Syndikat zu Lauis be-

wogen hatten, ihm den Acceß um das Landsdürger-
recht von den chmaligen regierenden Cantoncn zu gc-

statten;
In Erwägung daß bereits einige Cantone ihm ihre

Ortsstimme dafür gegeben die andern aber nur durch

ihre Auflösung verhindert worden sind, das gleiche

zu thun;
In Erwägung, daß es Pflicht der Regierung ist,

alle gerechten und zum Wohl des Vaterlands adzwc-
kenden Anstalten und Verfügungen ihrer Verfahren zu

handhaben, oder zu vervollständigen — beschließt:
Dem B. Philipp Cusani von Mayland, sobald er im

Besitze eines helvetischen Ortsbürgerrechtes sich be-

finden wird, soll das helvetische Bürgerrecht er-

theilt seyn.

Die Cwilgcsctzgebungskommißicn erstattet folgenden

Bericht, der für z Tage auf den Canzleytisch gelegt

wirb:
B- Gcsezgcber! Jakob Brnnner und Maria Ebinqer

von Hohcntanncn, im Canton Thurgau, bitten Sie
unterm i2. Christm. lezthin um die Erlaubniß, sich

heyrathen zu dürfen.

Ihrem Wunsche widersetzen sich die protestantischen

Kirchengesetzc, die die Heyrathen zwischen Ehebrechern
verbieten.

D?e Bittsteller sowohl als der Nollz. Rath glauben,
es sollte in ihrem ganz besondern Falle, eine Ausnahme
von diesem Gesetze gemacht werden.

Die Sonderbarkeiten dieses Falles bestehen darin:
daß Maria Ebueger schon seit mehr dann 4 Iahren,
nicht mehr mit ihrem Ehemann lebte noch leben wollte;
daß sie zu einer Zeit schwanger wurde, wo sie mora-
lisch gewiß war, ihren zum zweytenmalc angefangenen
Eheschctdungeprozcß zu gewinnen; daß bisanhin weder

geistliche noch weltliche Obrigkeit bende Bittsteller habe

anccinander bringen, und ihrem (wie behauptet wird)
schuldlose» und nur der Erziehung ihres Kindes gewid-
melen Zusammcnwokmen ein Ende habe machen können.

Eure Civileommißion bedauert hiebey am meisten

das unschuldige Kind.— Nichts dcstoweyiger kann sie

es nicht überS Gewissen nehmen, Ihnen B. G., die

Gewährung dieser Bitte anzuraiden.

T ie Heiligkeit der Ehe, die Pflicht, gute Sitten ein-

zuführen, beyzubehalten, und zu vervollkommnen, selbst

der Antrag der Vollziehung, der die Sache nur für

vielleicht zuläßig erklärt — alle diese Motive verein,

gen steh Ihnen den Antrag zu machen, die Bittsteller

in ihren Begehren abzuweisen.

Die gleiche Commißion erstattet folgenden Bericht,
der für ; Tage auf den Canzleytisch gelegt wird:

V- Gesetzgeber l Die Civügefttzgebungseomniißion hat

die Bittschrift des B. Heinrich Bcrche von Penlhalaz,

untersucht, der die vollständige Legitimation seines na-

türlichcn Sohns, Ludwig Heinrich Bcrche, begehr?,

damit derselbe mit seinen übrigen Kindern erben keine.

Der Bittsteller begründet sein Begehren darauf, daß

sein natürlicher Sohn ihm wegen der Unterstützung

nöthig sey, die er von ihm in seinem Alter erhalle;

er wünscht, ihn durch ei» Testament belohnen zu können.

Die Commißion findet keine hinrelchenden Gründe,

dem Begehren des Billstellers zu entsprechen. Man

weiß nicht, ob dieser natürliche Sohn im Ehebruch

erzeugt worden ist oder nicht; die übrigen Kinder sind

über die Beybehaltung ihrer Rechte, nicht abgehört

worden. — Zudem kann der Vater seinem natürlichen

Sohn ein Iahrgehalt für seine Hülfteistungen anwei.

sen. In Folge des Gesetzes, 5. Fol. deS bürger-

lichen Gesetzbuches für das Waabtland endlich, kann

der Vater seinem natürliche» Sohn durch Testament

ein m i t t c > m äß i g c s V e r m à ch r n i ß vergeben,

und die meisten Ausleger desselben dehnen das Ma-

ximum dieses Vcrmächlnisses, auf die Hälfte des

Vermögens des Vergebers aus. Aus diesen Gründen

schlägt die Commißion dem Rath vor, das Begehren

des Bittstellers zu vcrwerffcn.
Die Crimmalgesctzgcbungscommißio» erstattet folgen,

dc» Bericht, der für z Tage auf den Canzleylisch

gelegt wird i

B. G. Ihre Criminalcommißion hat Ihrem Auf-

trage gemäß, die mit Jacob Karli von Solothnrn
verpflogcne Criminalprozedur gewissenhaft nntersucht

und die darüber vom Vollz. Rath unterm 20. Dec.

lezthin Ihnen eingesandte Critik in allen ihren Theilen

begründet gefunden. Sie räth Ihnen daher folgendes

Begnadigungsdekret an:
Der gcsctzg. Rath — Auf die Botschaft des Vollz.

Raths vom 20. Christm. lezthin, und nach Anhörung
seiner Criminalgcsctzgcbnngs - Commißion ;

In Erwägung, daß die Anhäuffung der Straffen
in einer und der nämlichen Sentenz, den durchgängig

eingeführten Regeln der Eriminaljustiz zuwiderläuft;

»
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In Erwägung, daß der Zusammenfluß äusserer Um,
stände ihn unschuidigcrweise verhindert hat, in der

gesetzlichen Zeilsnst, wider so ei» unförmliches Straf,
urihul zu appellircn; — In Erwägung entlich seiner

langen Gefangenschaft und des betrübten Zustands seiner

Familie — hat be seh lessen:
Das vom Cantonsgericht Sololhurn unterm r. Heu-

monat 1800 gegen Jacob Karli von Sololhurn
ausgesprochene Slrafurlheil, auf dem noch einzig

übergebliebenen Wege dcrB gnadigung dahin abzu-

ändern, daß ihm nach ausgestandener LiahrigerKei-
lenstrasse, die übrige 8jährige EinspcrrungSstraffe
soll nachgelassen seyn, und daß der Drittel von
dem Gewinn seiner Arbeit, zur Unterstützung seiner

hülflösen Frau und Kinder soll verwendet werden.
Die Forts, folgt.

Nekrolog.
Johann Caspar La vater,

geb. den >7. Nov. 1741, gest. den 2. Ja», igoi.
(Aus der AUgem. Zeitung, ; — 5. Febr.)

Zu jeder andern Zeit würde Lavatcrs Tod, der den

z. Jan. Abends nach einem harte» Kampf erfolgte,
tausend Federn in Bewegung gcsczc, und bey allen Par,
lîyen des günstig oder widrig gestmilcn Publikums die

stärkste Sensation gemacht haben. Denn wer ist nicht
wenigstens einmal von Lavatern erbauet, oder geärgert
worden? Izt wurde diese Todesnachricht von den neue,
sien Friedens- und Kriegsgerüchlen fast gänzlich über-

laubt. Auch hörte der viclerduldende LeidcnShcld an
jenem Tage eigentlich nur auf zu sterben, und sein ge-

lviß vorauszusehender und von ihm selbst Monate lang
allen seine» Freunden in eigenhändigen Brieflein ange,
küntigter Tod war also nur der lezic Anklang der
schon lange angezogenen Sterbeglocke. Seit jenem

mörderischen Anfall nach der W'edcreroberung Zürichs
durch Massen» im Jahr 179?- wobey sein Feuereifer
>l'n freylich stlbst m d-e Gefahr aestüzt hatte, sagte er
mit Gewißheit seinen Märtyreriod voraus. Er genas
«uch nur scheinbar von der fürchterlichen Wunde, und
beförderte das tödliche Rezidiv durch die Begleitung
eines Spions, der von den Franzosen nach Kriegsrccht
erschossen wurde, auf den Aichiplatz. Sein rastloser
Geist gestattete ihm bis auf wenige Tage vor seinem
Tode keine Ruhe, und so laß er sich, schon selbst fast

wil dem Tode rì. gend, noch zu seiner sterbenden Scdwä-
ieriii tragen, ohne ihr, die schon ohne Sprache und

Lesinnung da lag, helftü zu können. Er wollte die neue

„von Gott und Gesetz losgebundene" Zeit nicht erleben,
und starb auch wirklich am Sterbetag des alten Jahr.
Hunderts. Denn die lczten 24 Stunden hatte er alles
Bewußtseyn verloren, und die Seele schkcn gleichsam
nur sich vom Körper, der sie mit seilen fester Organi.
salwn umstrickt hielt, loszuringc».

Und dem vorigen Jahrhundert gehört dieser seltene

Mann von niigcmöhiilicheii Gaben und Kräften auch

ganz an. In der Geschichte der Kultur und der Ver.
ireungen dieses Jahrhunderts wird sei» Name oft, und
stets mit Auozelchuung genannt werden. Ein Stein des

Anstoßes und Aergernisses für Tausende, war er ein

Abgott von Zehncausenten, der Archeus und wo nicht
immer leuchtende, doch phosphoeescirende Mittelpunkt
einer unsichlvare», cnggeschlosseuen Kirche, deren Mit-
glicder von Neapel bis Kopenhagen ihrem Meister und

Propheten n i c ungetreu wurden, und aus seinen Zir-
keldeicseu und Denkriätter» einen Honig zu sauge» wich-

ten, der nie der Phamaste, oft der Vernumt bitter
dunkle. Man hat seine Wohnung jener schicksal,

schwängern Grotte der Cumanischen Sybille verglichen,
der jeder Wind hundert Orakclverse aus kleine Bläittr
geschrieben entführte. Beyderley Blätter flogen in aste

Lüfte, und machten den unerschöpfliche» Quell, dein sie

entströmten, den Gott in der Brust, nie ärmer. Doch
über diese geheime Thätigkeit erkennt kein menschlicher

Richleespruch, so wenig, als über die Lauterkeit der

Absichten, die ihr zum Grund lagen. Unleugbar und
selbst vv» seinen wülheiidste» Widersachern unbestritten

ist sein Feuereifer für alles, was er als Wahrh tt an,
erkannt, und zu seiner Sache gemacht Halle, die

seine ungezügelte Phantasie freylich auch oft zur Sache
Gottes und der ganzen Mcnsessheil machte. Unlsugbar
ist s.in furchtloses Ankämpfen gegen alle Art von Ty-
ramiey und Intoleranz, und die unerschrockenste Frey»

mülhigkeit, für weiche ihm kein Opfer zu schwer war.
Mit Tyranuenhaß begann und endete seine Lauftahn.
Unvergeßlich sind 1» den Züricher Annalen die gcsähr.
lichen Kämpfe, womit der Jüngling Lavaler in Verbi»,
dung mit seinem Busenfreund Füßly, dem nachma»

ligen berühmten Mahler in England, die verkäufliche

Niederträchtigkeit des Landvogts Grebel zuerst mir na-
menloftn Mauerschliftcn, dann mit öffentlicher Anklage

auf Ha!s und Leben, trotz aller Familienverbindnngeu
und mächtigen Obhut des Frevlers, brandmarkte und

verachtete. *) Lavater verließ hierauf einige Jahre

*) S» Der glüklich besiegle Landvoigl
Felix Grebel. Arnheim, 177;. 8.


	Gesetzgebender Rath

